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Tagesordnungspunkt:

LVR-Museumsförderung 2021

Beschlussvorschlag:

Der Kulturausschuss beschließt die seitens der Verwaltung mit Vorlage Nr. 15/406 
vorgeschlagenen Förderungen für die Zwecke der landschaftlichen Kulturpflege im 
Bereich der Museumsförderung.

Ergebnis:

Entsprechend Beschlussvorschlag beschlossen.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des
LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

ja

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020. ja

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (lfd. Jahr):
Produktgruppe: 025

Erträge: 319.882,58 € Aufwendungen: 536.990,22 €

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: 319.882,58 € Auszahlungen: 536.990,22 €

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten ja

In Vertretung
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Zusammenfassung: 

 

Im Rahmen der LVR-Museumsförderung werden Projekte kommunaler und nicht-kommu-

naler Museen sowie musealer Einrichtungen im Rheinland gefördert.  

Gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Landschaftsver-

bandes Rheinland entscheidet der Kulturausschuss über Förderungen für Zwecke der 

Landschaftlichen Kulturpflege, also auch der LVR-Museumsförderung, ab einer Zuwen-

dungshöhe von 2.500,00 EUR. 

Im Jahr 2021 stehen für die Museumsförderung insgesamt 537.005,08 EUR zur Verfü-

gung. Diese setzen sich aus 250.000,00 EUR der Regionalen Kulturförderung (sog. GFG-

Mittel, GFG 21 31 45), Eigenmitteln aus dem LVR-Haushalt in Höhe von 228.550,00 EUR 

(die gemäß der Vereinbarung zwischen Dezernat 2 und Dezernat 9 um 5% des Haushalts-

ansatzes als Konsolidierungsbeitrag auf 217.122,50 EUR reduziert werden) sowie 

69.882,58 EUR aus Restfördermitteln nach Abschluss der Projektabwicklungen / Rück-

flüsse 2020-2021 zusammen. Mit Vorlage Nr. 15/238 wurden im März 2021 bereits 13 

Projekte im Volumen von insgesamt 250.925,00 EUR beschlossen.  

Mit dieser Vorlage werden Projekte von 14 Museen bzw. musealen Einrichtungen zur För-

derung im Umfang von 286.065,22 EUR vorgeschlagen (s. Anlagen 1 und 2). Es ver-

bleibt ein Rest in Höhe von 14,86 EUR, welcher weiterhin im Rahmen der Museumsförde-

rung 2021 zur Verfügung steht.  

Im Vorfeld einer Antragstellung findet seitens der LVR-Museumsberatung grundsätzlich 

und soweit möglich eine inhaltliche Beratung der Museen statt. 

Die hier vorgetragenen Projekte leisten einen wichtigen Beitrag zur Erschließung, zum Er-

halt, zur Pflege sowie der Vermittlung rheinischen Kulturgutes. Mit den gemäß Anlagen 1 

und 2 zur Förderung vorgeschlagenen Vorhaben werden die Museen und musealen Ein-

richtungen befähigt, dringend notwendige Maßnahmen umzusetzen, beispielsweise zur 

Substanzerhaltung oder zur Durchführung innovativer Projekte. Die Museen sind aufgrund 

ihrer finanziellen sowie personellen Ausstattung oft nicht in der Lage, diese Projekte ohne 

die Förderung seitens des LVR durchzuführen. 

Die Förderungen erfolgen als Fehlbedarfsfinanzierung sowie unter dem Vorbehalt der Si-

cherung der Gesamtfinanzierung der einzelnen Projekte. 

Anmerkung bzgl. der UN-Behindertenrechtskonvention sowie Gleichstellung/Gender 

Mainstreaming: 

BRK: Die Vorlage berührt insofern eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionspla-

nes zur Umsetzung der BRK, da die zur Förderung vorgeschlagenen Museen öffentlich zu-

gängliche Orte sind. Hiermit ist Zielrichtung 4, „Den inklusiven Sozialraum mitgestalten“, 

angesprochen. 

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:  

Bei den mit dieser Vorlage vorgeschlagenen Fördermaßnahmen handelt es sich nicht um 

LVR-Projekte; dennoch wird in den Beratungen und Projektbegleitungen auf Aspekte der 

Gleichstellung hingewiesen. 

Die Verwaltung schlägt vor, den Förderempfehlungen gemäß Vorlage Nr. 15/406 (Anla-

gen 1 und 2) zuzustimmen und die dargestellten Projekte von 14 Museen bzw. musealen 

Einrichtungen mit insgesamt 286.065,22 EUR zu fördern. 
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Begründung der Vorlage Nr. 15/406: 

 

LVR-Museumsförderung  

I. Ausgangssituation 

Im Rahmen der LVR-Museumsförderung werden Projekte kommunaler und nicht-kommu-

naler Museen sowie musealer Einrichtungen im Rheinland gefördert.  

Gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 der Zuständigkeits- und Verfahrensordnung des Landschafts-

verbandes Rheinland entscheidet der Kulturausschuss über Förderungen für Zwecke der 

Landschaftlichen Kulturpflege, also auch der LVR-Museumsförderung, ab einer Zuwen-

dungshöhe von 2.500,00 EUR. 

Im Vorfeld einer Antragstellung findet seitens der LVR-Museumsberatung grundsätzlich 

und soweit möglich eine inhaltliche Beratung der Museen statt. 

II. Sachstand und weitere Vorgehensweise 

Im Jahr 2021 stehen für die Museumsförderung insgesamt 537.005,08 EUR zur Verfü-

gung. Diese setzen sich aus 250.000,00 EUR der Regionalen Kulturförderung (sog. 

GFG-Mittel, GFG 21 31 45), Eigenmitteln aus dem LVR-Haushalt in Höhe von 

228.550,00 EUR (die gemäß der Vereinbarung zwischen Dezernat 2 und Dezernat 9 um 

5% des Haushaltsansatzes als Konsolidierungsbeitrag auf 217.122,50 EUR reduziert wer-

den) sowie 69.882,58 EUR aus Restfördermitteln nach Abschluss der Projektabwicklun-

gen / Rückflüsse 2020-2021 zusammen. 

Mit dieser Vorlage werden Projekte von 14 Museen bzw. musealen Einrichtungen zur För-

derung im Umfang von 286.065,22 EUR vorgeschlagen (s. Anlagen 1 und 2). Es ver-

bleibt ein Rest in Höhe von 14,86 EUR, welcher weiterhin im Rahmen der Museumsför-

derung 2021 zur Verfügung steht.  

Die Förderungen erfolgen als Fehlbedarfsfinanzierung unter dem Vorbehalt der  

Sicherung der Gesamtfinanzierung der einzelnen Projekte. 

Anmerkung bzgl. der UN-Behindertenrechtskonvention sowie Gleichstellung/Gender 

Mainstreaming: 

BRK: Die Vorlage berührt insofern eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionspla-

nes zur Umsetzung der BRK, da die zur Förderung vorgeschlagenen Museen öffentlich zu-

gängliche Orte sind. Hiermit ist Zielrichtung 4, „Den inklusiven Sozialraum mitgestalten“, 

angesprochen. Vgl. Gemeinsam in Vielfalt, Der LVR-Aktionsplan zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention, S. 84 f. 

Gleichstellung/Gender Mainstreaming: 

Die mit der Vorlage vorgeschlagenen Fördermaßnahmen sind keine LVR-Projekte; den-

noch wird in den Beratungen und Projektbegleitungen auf Aspekte der Gleichstellung hin-

gewiesen.  

III. Vorschlag der Verwaltung 

Der Kulturausschuss stimmt den Förderempfehlungen der mit Vorlage Nr. 15/406 (Anla-

gen 1 und 2) dargestellten Museumsprojekte zu. 

 

In Vertretung 
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